
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/3/23 4Ob30/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1965

Norm

VBG §34 Abs2 litb

Rechtssatz

Entlassung eines Vertragsbediensteten wegen fortgesetzten bedenkenlosen Eingehens erheblicher Schulden unter

beharrlicher Mißachtung des ausdrücklichen Verlangens seiner Vorgesetzten, seine wirtschaftlichen Verhältnisse

endlich zu ordnen.

Entscheidungstexte

4 Ob 30/65

Entscheidungstext OGH 23.03.1965 4 Ob 30/65

Veröff: JBl 1965,629 = Arb 8037 = SozM ID,485
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